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gen Zahnarzt eine detaillierte
Rechnung zu verlangen und
sich nach dem Taxpunktwert
zu erkundigen. Liegt dieser
höher als 3.10, lohnt sich ein
Gespräch mit dem zuständi-

gen Zahnarzt mit dem Hin-
weis, dass die Patientin finan-
ziell nicht auf Rosen gebettet
ist und er den Taxpunktwert
entsprechend anpassen mö-
ge. Zudem kann anhand der
aufgeführten Leistungen die
Anzahl der Taxpunkte kon-
trolliert werden und auch, ob
der Rechnungsbetrag dem So-

zialtarif entspricht.

Spitexrechnung
selber bezahlen?
Mî bin eine a/Zeinsfehencie Se-

n/onn (68) wnd mwsste kürz//cfr

wegen einer Emfco/ie im SpitaZ

bebanrfe/f werden. Ais ic/r wie-
der nacfr Hause enf/assen wur-
de, ging es mir geswndlieitZicfr
immer nocft nicbf sehr gut. /n
der FoZge stellte mein Hausarzt
ein Zeugnis /ïir eine tägiic/ze
Haus/zaZfsZu'Z/e aus, damit ic/t

etwas entZastet wurde, /etzt
muss icd empört feststellen,
dass sieb die Krankenkasse wei-

gert, die Spitexrec/mung zu be-

zahlen. 1st das korrekt?

Leider müssen wir Ihnen mit-
teilen, dass die Krankenkasse
im Recht ist. Denn nach dem

neuen KVG (Krankenversi-
cherungsgesetz) ist die Kasse

lediglich verpflichtet, «Haus-

pflege», d.h. ärztlich verord-
nete Pflegeverrichtungen
durch ausgebildete Personen

zu bezahlen, nicht jedoch die
Kosten für eine Haushalts-
hilfe.

Crista Niehus, Schweizerische

Patientenorganisation,
Postfach 850, 8025 Zürich

Versiehe-
rangen

Dr. Hansruedi Berger

Ärgernis
Mieterhaftung

Wir sind unidngstgezügeZt. Die
PecZznung der Hausverwaltung
für in der bisherigen Mietwoh-

nung verursachte Sc/zäden Zza-

ben wir an die «Berner» weiter-
geZez'tet, bei der wir seit zwöZf
/aizren eizze PrzVat/za/tp/Zic/ztpo-
Zice haben. Die GeseZZscZza/t Zzat

uns enttäzzscZzt, verrec/znet sie
doc/z den SeiibstZzeZzaZt von 200
Pranken gZeicZz zweimai (einmal
/ur Jedes Zimmer, z'n dem ScZzä-

den entstanden waren). Werden

wir da nic/zt übervorteilt?

Seit einigen Jahren wenden
die Gesellschaften bei Mieter-
Schäden strengere Massstäbe

an. Dies hat in erster Linie da-

mit zu tun, dass heute man-
eher Vermieter die bei einem
Wohnwechsel anfallenden
Renovationskosten unbese-
hen der Versicherung zu
überbinden versucht, selbst

wenn normaler Verschleiss

vorliegt, für den ausschliess-
lieh der Hausbesitzer selbst
aufkommen muss. Das trifft
etwa auf die Abnützung von
Tapeten zu, die nach zehn
Jahren durch den Mietzins
abgegolten ist. Dieselbe Regel

gilt für die Einrichtungs-
gegenstände wie etwa das

Lavabo. Mit andern Worten:
Erneuerungen oder Reparatu-
ren sind durch den Mieter
nur soweit zu bezahlen, als

die Kosten durch den Miet-
zins nicht bereits abgegolten
worden sind.

Man versteht nun plötz-
lieh, weshalb viele Hausver-

waltungen ihre Mieter ver-
traglich zum Abschluss einer
Haftpflichtpolice verpflich-
ten, und es ist sicher kein Zu-
fall, dass jeder dritte von den
Versicherungen für Haft-
pflichtfälle aufgewendete
Franken für Mieterschäden
ausgegeben werden muss.

Einige Gesellschaften ha-
ben deshalb bei der söge-
nannten Mieterhaftpflicht
zurückbuchstabiert und erhe-
ben jetzt bei einem Wegzug
den Selbstbehalt einmal pro
Raum. Wenn also beim Zü-
geln in drei verschiedenen
Zimmern Reparaturen anste-
hen, muss der Versicherte bei
einem Selbstbehalt von 200
Franken dreimal soviel, also
600 Franken, selber bezahlen.

Grosszügiger sind zum Bei-

spiel «Basler», Mobiliar, Secu-

ra und Swissline; sie verlan-

gen den Selbstbehalt bei
einem Umzug nur einmal.

Ein Selbstbehalt lässt sich
übrigens bei den meisten Ge-

Seilschaften mit einer höhe-
ren Prämie wegbedingen. Das

ist vorab für kinderreiche
Familien empfehlenswert,
zumal die Mehrprämie nicht
alle Welt kostet. Null Selbst-

behalt statt 200 Franken
kostet zum Beispiel bei der
Secura 39 Franken mehr.

Der Selbstbehalt auf der

Mieterhaftung ist freilich bei

einigen Gesellschaften obli-
gatorisch, lässt sich also selbst

mit einer höheren Prämie
nicht wegbedingen. Eine sol-
che Einschränkung bindet
einem der Versicherungs-
agent beim Abschluss natür-
lieh nicht auf die Nase. Man
kommt also nicht darum her-

um, vor dem Unterschreiben
die Allgemeinen Versiehe-

rungsbedingungen sehr

gründlich durchzulesen.
Grundsätzlich zahlt sich

ein Selbstbehalt nur für Leute

aus, die eine Privathaft-
pflichtpolice für den wirkli-
chen Notfall halten und für
Kleinkram grundsätzlich sei-

ber aufkommen wollen.
Sie haben in Ihrem Schrei-

ben unerwähnt gelassen, dass

Sie über die Privathaftpflicht-
police hinaus auch eine Haus-

ratversicherung mit Glas-

bruchdeckung (ohne Selbst-

behalt) abgeschlossen haben.
Damit sind Sie Ihr Problem ja
elegant los. Die Tapeten im
Kinderzimmer sind durch die

Privathaftpflichtpolice ge-
deckt, während für das ge-

sprungene Lavabo im Bade-

zimmer jene Gesellschaft auf-
kommen muss, bei der die

Hausratpolice besteht. Auch
der Hausbesitzer kommt -
unverdienterweise - gut weg.
Anders als bei einem Haft-
pflichtfall wird nämlich in
der Hausratversicherung stets
der Neuwert vergütet, unge-
achtet des Alters der beschä-

digten Sache.

Dr. Hansruedi Berber

ZEITLUPE 6/97

Drei-Kantone-Egg
Hulft^gg*

Panorama-Restaurant
Herrliche Aussicht ins Toggenburg,

Appenzellerland, bis zum Bodensee,
30,50,80,200 Sitzplätze. Ideal für Hochzeiten,

Zvierihalte, Carausflüge, Familienanlässe.
Gästezimmer mit Dusche/WC.

Gruppenübernachtungen bis 30 Personen.
Rollstuhlgängig, mit WC, Kinderspielplatz,

Gartenrestaurant.

Juni und Juli
Sonntags-Frühstücksbuffet

(Montag geschlossen)
Telefon 071/983 33 66

Passilbergang Zürcher Oberland ins Toggenburg
Zufahrtswegweiser Hulftegg in Bütschwil oder Rickenbach, in Fischingen oder Steg i.T.

Ausgangspunkt für Wanderungen in Rundtouren zum Hörnli, Schnebelhorn.
Spezialitäten: Fruchtsteak, Rahmschnitzel, grosse Coupes usw.
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